
Übersicht: Leistungen für Schutzberechtigte

• Ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

INTEGRATIONSKURS

SOZIALLEISTUNGEN

• Berechtigungsschein für die Teilnahme am Kurs liegt vor

•  Ausstellung des Aufenthaltstitels für bis zu 3 Jahre

REISEDOKUMENT

WOHNSITZ

• Keine Barmittel vorhanden, daher Bitte um Vorauszahlung 
• In Friedland wurde ein Kurzantrag vorausgefüllt

 hinreichend dargelegt

 (vgl. § 23 Absatz 2 Satz 5 AufenthG)

• Leistungen nach SGB II oder SGB XII ab dem Zeitpunkt der Einreise 

• § 44 Abs. 1 AufenthG   

• Anmeldung bei einer Krankenkasse in der Zielkommune notwendig

KRANKENVERSICHERUNG

• Regelungen gemäß § 12a AufenthG

•  § 23 Abs. 2 AufenthG 

•  In Friedland wurde noch keine Ausländerakte angelegt, diese muss 
 in der Kommune erstellt werden.

• Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer (§ 5 AufenthV) 
 Identität bereits durch Interviews, BAMF und Sicherheitsbehörden •

• Versicherungspicht nach § 5 SGB V

AUFENTHALT 

ERWERBSTÄTIGKEIT

Weitere Informationen abrufbar unter
www.resettlement.de

Humanitäre Aufnahme gemäß 
§ 23 Abs. 2 AufenthG

Das Projekt resettlement.de wird  aus 
den Mitteln des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds konanziert.
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